
4.2 Testzugang Für jedes Online-Coaching muss mit Angebotsabgabe ein temporär, bis 4 Wochen 
nach Bezuschlagung, für zwei Personen simultan nutzbarer Testzugang, bzw. zwei 
separate Testzugänge, sowie ein über die Vertragslaufzeit andauernder Testzugang 
für unterschiedliche Testkonstellationen (beispielsweise neue und vollständig 
durchlaufene Online-Coachings) zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterungen Inhaltliche Mindestanforderung: 

Abgabe einer Eigenerklärung vom Bieter/jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft zur 
Zuverlässigkeit gemäß §§ 123, 124 GWB

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 1.1).

1.1 Eigenerklärung zur 
Zuverlässigkeit: 

1. Besondere Bedingungen für die Ausführung des Auftrags

Kriterium

Abgabe einer Eigenerklärung  des Bieters/von jedem Mitglied einer 
Bietergemeinschaft über seine Gesamt- sowie tätigkeitsbezogenen Umsatzerlöse der 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 2.2).

4. Weitere Besondere Bedingungen für die Ausführung des Auftrags
4.1 Kurskonzepte Für jedes Online-Coaching muss zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe eine 

Zertifizierung der Zentralen Prüfstelle Prävention vorliegen. Die zertifizierten 
Kurskonzepte sind mit einzureichen. 

Die zertifizierten Kurskonzepte sind für jedes 
einzelne Online-Coaching einzureichen.

A1_Eignungskriterien

Name des Verfahrens: Zertifizierte Online-Coachings in der Primärprävention

Abgabe einer Eigenerklärung  des Bieters/von jedem Mitglied einer 
Bietergemeinschaft über die Anzahl der Mitarbeiter gesamt sowie über die Anzahl 
fachlicher Mitarbeiter in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren sowie über 
die Anzahl der fachlichen Mitarbeiter, die im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung eingesetzt werden sollen.

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 3.2).

Abgabe einer Eigenerklärung des Bieters, dass eine Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung  vorhanden ist, bzw. im Auftragsfall abgeschlossen 
wird und diese während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht erhalten wird

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 2.1),

Im Fall einer Bietergemeinschaft muss eine entsprechende Versicherung von 
mindestens einem Mitglied oder alternativ von der Bietergemeinschaft selbst 
vorhanden sein.

Bestehen einer im Rahmen und Umfang 
marktüblichen Industriehaftpflichtversicherung oder 
einer vergleichbaren Versicherung aus einem 
Mitgliedsstaat der EU.

3.2 Eigenerklärung zu den 
Mitarbeitern: 

Abgabe einer Eigenerklärung vom Bieter/jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft zur 
Einhaltung der Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns und zur Tariftreue

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 1.2).

Abgabe einer Eigenerklärung über geeignete Referenzen über früher ausgeführte 
Aufträge, die mit dem Ausschreibungsgegenstand vergleichbar sind.

Eine Referenz ist vergleichbar, wenn sie die nachfolgenden Bedingungen erfüllt: 
- Projektende nicht länger als 3 Kalenderjahre zurückliegend
- Mindestens 12 Monate lang ausgeführt
- Gegenstand des Auftrags war das Anbieten von zertifizierten Online-Coachings gem. 
§ 20 SGB V.                                                                                                                                   

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 3.1).

Es sind mindestens 2 vergleichbare 
Referenzprojekte nachzuweisen. 

1.2 Eigenerklärung Mindestlohn 
und Tariftreue: 

1.3 Eigenerklärung zu 
Russlandsanktionen: 

2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
2.1 Nachweis einer Berufs-
/Betriebshaftpflichtversicherung: 

2.2 Eigenerklärung zu den 
Unternehmensumsätzen: 

3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
3.1 Eigenerklärung über 
geeignete 
Unternehmensreferenzen: 

Abgabe einer Eigenerklärung vom  Bieter/jedem Mitglied einer Bietergemeinschaft, 
von jedem benannten Nachunternehmer, dass die Art. 5k Abs. 1 VO (EU) 833/2014 
genannten Sachverhalte zu Russlandsanktionen eingehalten werden

(Nachzuweisen durch Eigenerklärung: Anlage A2, Ziffer 1.3).


